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1.  Ziele der heutigen Veranstaltung und aktueller Verfahrensstand

2.  Einordnung in das Stadtgefüge 

3.  Bauleitplanverfahren

4.  Planinhalte

5.  Fachgutachten und Fachuntersuchungen

Agenda
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Ziele und Verfahrensstand

•  Vorstellung der Planung und des Bebauungsplanvorentwurfs

•  Rückfragen beantworten

•  Anregungen und Hinweise zur Planung aufnehmen

•  Auftakt zum formellen Beteiligungsverfahren gemäß Baugesetzbuch (frühzeitige 

 Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB)
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Quelle: LAND NRW (2019) - Lizenz dl/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)

Plangebiet im Stadtgefüge

Münsterstraße

Memelweg



5

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 102

Bürgerinformationsveranstaltung am 04. Oktober 2021 • Stadt Waltrop

Plangebiet im Stadtgefüge

Quelle: LAND NRW (2019) - Lizenz dl/by-2-0 (www.govdata.de/dl-de/by-2-0)

Land NRW (2020) - Lizenz dl-de/zero-2-0 (www.govdata.de/dl-de/zero-2-0) - Keine amtliche Standardausgabe. Für Geodaten anderer Quellen gelten die Nutzungs- und
Lizenzbedingungen der jeweils zugrundeliegenden Dienste.

TIM-online

Dieser Ausdruck wurde mit TIM-online (www.tim-online.nrw.de) am 02.09.2021 um 11:07
Uhr erstellt.

Münsterstraße

Memelweg
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Bauleitplanverfahren
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan
•  setzt den planungsrechtlichen Rahmen

Vorhaben- und Erschließungsplan
•  konkretisiert das Vorhaben (so muss gebaut werden)

Durchführungsvertrag
•  ergänzende Regelungen zwischen Stadt Waltrop und Vorhabenträger

a	Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren
•  u.a. keine Pflicht zur Durchführung einer formellen Umweltprüfung nebst       

 Dokumentation in einem separaten Umweltbericht
•  Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, 

 gelten als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig

Bauleitplanverfahren
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September 2021   Aufstellungsbeschluss

September 2021   Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung gem. §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB

Okt./Nov. 2021    Durchführung der frühzeitigen Beteiligungsschritte

Ende 2021      Auswertung der Beteiligung und Erarbeitung des Entwurfs

Anf. 2022      Beschluss über die öffentliche Auslegung und ern. Beteiligung

         der Behörden gem. §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB

Anf. 2022      Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfs

anschließend    Satzungsbeschluss

Bauleitplanverfahren
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Planinhalte
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Bürgerinformationsveranstaltung am 04. Oktober 2021 • Stadt Waltrop

II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO

1.1 Allgemeines Wohngebiet
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird als Art der baulichen Nutzung ein 
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Im dem Allgemeinen Wohngebiet sind gemäß § 4 BauNVO 
allgemein zulässig:

- Wohngebäude,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 i.V.m § 1 Abs. 9 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen nicht 
störende Gewerbebetriebe ohne verkehrliche Zuflüsse (Liefer-/ Kundenverkehr) in Räumen bis 20 
m2 Größe allgemein zulässig.

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die der Versorgung des Gebietes 
dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
unzulässig.

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die übrigen Ausnahmen nach § 4 
Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen.

1.2 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. Maß der baulichen Nutzung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21a BauNVO

2.1 Grundflächenzahl
Die zulässige Grundfläche des Allgemeinen Wohngebiets darf durch Grundflächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu 50 
vom Hundert auf das maximale Maß von 0,6 überschritten werden. 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen
Die Höhe der baulichen Anlagen wird entsprechend den Maßen in der Planzeichnung als absolute 
Höhe über Normalhöhennull (NHN) als Höchstmaß festgesetzt. Die Festsetzung der Höhe der 
baulichen Anlagen des Allgemeinen Wohngebietes erfolgt durch die Festlegung einer Gebäude- 
oberkante (GOK) als Maximalmaß. 

Bei Gebäuden mit Flachdächern gilt als Gebäudeoberkante der höchste Punkt der Attika eines 
Baukörpers. Wird keine Attika gebaut, gilt als Gebäudeoberkante die Oberkante des Flachdaches an der 
Schnittstelle der Außenwand mit der Dachhaut.

Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren und sonstige technische Aufbauten (z. B. Schornsteine, 
Antennen) sind auf den Dachflächen zulässig und werden nicht auf die maximal zulässige Gebäude- 
höhe angerechnet. 

3. Stellplätze und Garagen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14, 21a und 23 BauNVO

Stellplätze, Fahrradstellplätze sowie Garagen sind ausschließlich in den dafür zeichnerisch festgesetzten 
Flächen zulässig.

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Je Einzelhaus sind maximal 8 Wohneinheiten zulässig. 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB

5.1 Dachbegrünung
Die Flachdächer der Wohngebäude und der Garagen sind mit einer standortgerechten Vegetation 
mindestens extensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Die Stärke der Vegetationstragschicht 
muss mindestens 10 cm betragen (inkl. Drainschicht). Das Dachbegrünungssubstrat muss der 
FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen (Ausgabe 2008 bzw. 
den entsprechenden Neuauflagen) entsprechen (FLL = Forschungsgesellschaft Landschafts- 
entwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn). Ausnahmen können z.B. für Photovoltaikanlagen zuge- 
lassen werden.

5.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Auf der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen ist eine einreihige, durchgängig geschlossene Hecke zu pflanzen, dauerhaft zu 
erhalten und zu pflegen sowie bei Verlust zu ersetzen.

Eine Pflanzliste wird im weiteren Verfahren ergänzt.

III. GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

1. Materialien und Farben von Fassaden sowie Dächern
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

2. Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen
Nicht überbaubare Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der erforderlichen Zuwegungen und 
Nebenanlagen von Versiegelung freizuhalten mit Vegetation anzulegen und zu begrünen.

Als nicht begrünt im Sinne dieser Festsetzung gelten insbesondere solche Flächen, die als 
Steingärten, bzw. flächige Aufschüttungen oder Auffüllungen mit Sand, Split, Kies, Steinen oder 
vergleichbaren, nicht organischen Materialien ausgefüllt werden. Nicht zulässig sind demnach 
Steingärten, Steinbeete sowie Vergleichbares. Die Anschüttung mit Erde und Mutterboden ist 
zulässig.

IV. HINWEISE

Artenschutz
Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

Altlasten
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

Kampfmittelvorkommen
Die Durchführung aller bodeneingreifenden Baumaßnahmen sollte mit der gebotenen Vorsicht 
erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Sofern der 
Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittel- 
räumdienst zu verständigen. 

Vorhaben- und Erschließungsplan
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan
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Abriss von Gebäuden

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
(gemäß § 9 Abs. 7 BauGB)

 
Bemaßung

7. Festsetzungen auf Grundlage von § 89 BauO NRW

FD Flachdach (mit Angabe der maximalen
Dachneigung, 5°)

8. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

8. Bestandsdarstellungen

Bestandsgebäude

Bestandsnebenanlage

Flurstück

Flurstücksnummer

Bestandshöhen

9. Nutzungsschablone

I. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB i.V.m. mit der BauNVO und der PlanZV

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Maß der baulichen Nutzung
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 BauNVO)

0,4 Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß z.B. 0,4

              II Zahl der Vollgeschosse zwingend

         GOKmax. Gebäudeoberkannte (Höchstmaß)

4. Bauweise, Überbaubare Grundstücksflächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenzen

5. Verkehrsflächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

  p privat

Straßenbegrenzungslinie

6. Sonstige Planzeichen
(gemäß §9 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze
und Garagen (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

            Ga Zweckbestimmung  Garage 

St Zweckbestimmung Stellplatz

FSt Zweckbestimmung Fahrradstellplatz

WA

3 m

Art der bau-
lichen Nutzung

GRZ

Anzahl der
Vollgeschosse

Bauweise

Dachform und 
Dachneigung

Gebäudeoberkannte

1214

71.37

E

RECHTSGRUNDLAGEN
- Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786) 
- Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGB. I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung
- Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) i. d. F. der Bekanntmachung 

vom 21.07.2018 (Artikel 1 des BauModG NRW GV. NRW. S. 421), in der zuletzt geänderten Fassung
- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 

666), in der zuletzt geänderten Fassung
- Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht- Bekanntmachungsverordnung 

(BekanntmVO) - vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.05.2003 (GV. NRW. S. 255), in der 
zuletzt geänderten Fassung

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in der zuletzt 
geänderten Fassung

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), 
in der zuletzt geänderten Fassung

Stadt Waltrop
Vorhabenbezogener Bebauungsplan
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Planübersicht: ohne Maßstab

N

VERFAHRENSVERMERKE

Offenlagebeschluss/ Offenlage

Der Rat der Stadt Waltrop hat am ___________ den 
Entwurf dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
beschossen.
Dieser Planentwurf und die Begründung haben auf 
Grund der Bekanntmachung vom ___________ in der 
Zeit vom ___________ biseinschließlich ___________ 
öffentlich ausgelegen.

Waltrop den __________

__________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Satzungsbeschluss und Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB vom 
___________ sowie der Ort, an dem der vorhaben- 
bezogene Bebauungsplan und die Begründung zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten werden, sind am 
___________ gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ist Kraft getreten. 

Waltrop, den __________

____________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Bestandsangaben

Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem 
Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit wird 
bescheinigt.
Die Planunterlage hat den Stand vom ___________. 
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 
1 der Panzeichenverordnung 1990. Die Festlegung der 
städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

__________, den __________

__________________

Öffentl.best. Verm.-Ing.

Aufstellungsbeschluss 

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan ist gem. § 2 
(1) BauGB durch Beschluss des Rates der Stadt 
Waltrop vom ___________ aufgestellt worden, 
ortsüblich bekanntgemacht worden am ___________.

Waltrop, den __________

__________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Stand

Bearb.

Plangröße

Maßstab 1:500

18.08.2021

DIN A1

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder 
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist 
unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche Ordnungs- 
behörde oder Polizei zu verständigen.

Die Beauftragung operativer Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen muss seitens der Ordnungs- 
behörde rechtzeitig per E-Mail unter Verwendung des Vordrucks AoK (Download im Infocenter von 
KISKaB) an das Postfach kbd-wl@bra.nrw.de verschickt werden. Hinweise zu Standard- 
bearbeitungszeiten entnehmen Sie dem AoK, bei verlängerten Bearbeitungszeiten dem Webauftritt 
der Bezirksregierung Arnsberg z.B. unter http://www.bra.nrw.de/479001.

Bodeneingriffe und Meldepflicht von Bodenfunden
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmale entdeckt werden. Bodeneingriffe sind alle Arten von 
Erdarbeiten, z.B. Abgrabungen, Ausschachtungen, Bohrungen, Ramm- und Spundarbeiten. Boden- 
denkmale können sein: Gegenstände und Bruchstücke von Gegenständen, Reste baulicher Anlagen, 
Hohlräume, Knochen und Knochensplitter, Veränderungen und Verfärbungen der natürlichen Boden- 
beschaffenheit sowie Abdrücke tierischen und pflanzlichen Lebens. 

Die Entdeckung von Bodendenkmalen oder von mutmaßlichen Hinweisen darauf ist gemäß § 15 
Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW) der Stadt Waltrop und der LWL- Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Münster (0251/ 591 8911) unverzüglich anzuzeigen. Die Entdeckungsstätte ist drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

Bodenschutzgesetz
Bei Auffüllung des Oberbodens ist das Bundesbodenschutzgesetz zu beachten. Sollte im Rahmen der 
Baumaßnahme oder bei sonstigen Eingriffen in den Bodenorganoleptische Auffälligkeiten (Geruch, Ver- 
färbung, Fremdmaterial) des Bodens festgestellt werden, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen 
und die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Kreises Recklinghausen schnellstmöglich 
zu informieren, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Generell ist aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes zu beachten, dass einzubringende Böden die 
Vorsorgewerte des Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)  einzuhalten haben.

Bodenumlagerungen im Plangebiet sind zulässig, wenn die entsprechenden Prüfwerte der BBodSchV 
eingehalten werden. Für die Erstellung von durchwurzelbaren Bodenschichten in den nicht versiegelten 
Bereichen ist der § 12 BBodSchV sowie die dazugehörigen DIN- Normen und Arbeitshilfen zu beachten. 

Bergbau
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

Planbearbeitung:
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II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO

1.1 Allgemeines Wohngebiet
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird als Art der baulichen Nutzung ein 
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Im dem Allgemeinen Wohngebiet sind gemäß § 4 BauNVO 
allgemein zulässig:

- Wohngebäude,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 i.V.m § 1 Abs. 9 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen nicht 
störende Gewerbebetriebe ohne verkehrliche Zuflüsse (Liefer-/ Kundenverkehr) in Räumen bis 20 
m2 Größe allgemein zulässig.

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die der Versorgung des Gebietes 
dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
unzulässig.

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die übrigen Ausnahmen nach § 4 
Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen.

1.2 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. Maß der baulichen Nutzung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21a BauNVO

2.1 Grundflächenzahl
Die zulässige Grundfläche des Allgemeinen Wohngebiets darf durch Grundflächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu 50 
vom Hundert auf das maximale Maß von 0,6 überschritten werden. 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen
Die Höhe der baulichen Anlagen wird entsprechend den Maßen in der Planzeichnung als absolute 
Höhe über Normalhöhennull (NHN) als Höchstmaß festgesetzt. Die Festsetzung der Höhe der 
baulichen Anlagen des Allgemeinen Wohngebietes erfolgt durch die Festlegung einer Gebäude- 
oberkante (GOK) als Maximalmaß. 

Bei Gebäuden mit Flachdächern gilt als Gebäudeoberkante der höchste Punkt der Attika eines 
Baukörpers. Wird keine Attika gebaut, gilt als Gebäudeoberkante die Oberkante des Flachdaches an der 
Schnittstelle der Außenwand mit der Dachhaut.

Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren und sonstige technische Aufbauten (z. B. Schornsteine, 
Antennen) sind auf den Dachflächen zulässig und werden nicht auf die maximal zulässige Gebäude- 
höhe angerechnet. 

3. Stellplätze und Garagen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14, 21a und 23 BauNVO

Stellplätze, Fahrradstellplätze sowie Garagen sind ausschließlich in den dafür zeichnerisch festgesetzten 
Flächen zulässig.

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Je Einzelhaus sind maximal 8 Wohneinheiten zulässig. 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB

5.1 Dachbegrünung
Die Flachdächer der Wohngebäude und der Garagen sind mit einer standortgerechten Vegetation 
mindestens extensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Die Stärke der Vegetationstragschicht 
muss mindestens 10 cm betragen (inkl. Drainschicht). Das Dachbegrünungssubstrat muss der 
FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen (Ausgabe 2008 bzw. 
den entsprechenden Neuauflagen) entsprechen (FLL = Forschungsgesellschaft Landschafts- 
entwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn). Ausnahmen können z.B. für Photovoltaikanlagen zuge- 
lassen werden.

5.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Auf der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen ist eine einreihige, durchgängig geschlossene Hecke zu pflanzen, dauerhaft zu 
erhalten und zu pflegen sowie bei Verlust zu ersetzen.

Eine Pflanzliste wird im weiteren Verfahren ergänzt.

III. GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

1. Materialien und Farben von Fassaden sowie Dächern
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

2. Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen
Nicht überbaubare Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der erforderlichen Zuwegungen und 
Nebenanlagen von Versiegelung freizuhalten mit Vegetation anzulegen und zu begrünen.

Als nicht begrünt im Sinne dieser Festsetzung gelten insbesondere solche Flächen, die als 
Steingärten, bzw. flächige Aufschüttungen oder Auffüllungen mit Sand, Split, Kies, Steinen oder 
vergleichbaren, nicht organischen Materialien ausgefüllt werden. Nicht zulässig sind demnach 
Steingärten, Steinbeete sowie Vergleichbares. Die Anschüttung mit Erde und Mutterboden ist 
zulässig.

IV. HINWEISE

Artenschutz
Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

Altlasten
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

Kampfmittelvorkommen
Die Durchführung aller bodeneingreifenden Baumaßnahmen sollte mit der gebotenen Vorsicht 
erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Sofern der 
Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittel- 
räumdienst zu verständigen. 

Vorhaben- und Erschließungsplan
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
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Abriss von Gebäuden

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
(gemäß § 9 Abs. 7 BauGB)
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7. Festsetzungen auf Grundlage von § 89 BauO NRW
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(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)
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9. Nutzungsschablone

I. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB i.V.m. mit der BauNVO und der PlanZV

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Maß der baulichen Nutzung
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 BauNVO)

0,4 Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß z.B. 0,4

              II Zahl der Vollgeschosse zwingend

         GOKmax. Gebäudeoberkannte (Höchstmaß)

4. Bauweise, Überbaubare Grundstücksflächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenzen

5. Verkehrsflächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

  p privat

Straßenbegrenzungslinie

6. Sonstige Planzeichen
(gemäß §9 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze
und Garagen (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

            Ga Zweckbestimmung  Garage 

St Zweckbestimmung Stellplatz

FSt Zweckbestimmung Fahrradstellplatz
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GRZ

Anzahl der
Vollgeschosse
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RECHTSGRUNDLAGEN
- Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786) 
- Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGB. I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung
- Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) i. d. F. der Bekanntmachung 

vom 21.07.2018 (Artikel 1 des BauModG NRW GV. NRW. S. 421), in der zuletzt geänderten Fassung
- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 

666), in der zuletzt geänderten Fassung
- Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht- Bekanntmachungsverordnung 

(BekanntmVO) - vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.05.2003 (GV. NRW. S. 255), in der 
zuletzt geänderten Fassung

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in der zuletzt 
geänderten Fassung

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), 
in der zuletzt geänderten Fassung

Stadt Waltrop
Vorhabenbezogener Bebauungsplan
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Planübersicht: ohne Maßstab

N

VERFAHRENSVERMERKE

Offenlagebeschluss/ Offenlage

Der Rat der Stadt Waltrop hat am ___________ den 
Entwurf dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
beschossen.
Dieser Planentwurf und die Begründung haben auf 
Grund der Bekanntmachung vom ___________ in der 
Zeit vom ___________ biseinschließlich ___________ 
öffentlich ausgelegen.

Waltrop den __________

__________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Satzungsbeschluss und Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB vom 
___________ sowie der Ort, an dem der vorhaben- 
bezogene Bebauungsplan und die Begründung zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten werden, sind am 
___________ gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ist Kraft getreten. 

Waltrop, den __________

____________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Bestandsangaben

Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem 
Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit wird 
bescheinigt.
Die Planunterlage hat den Stand vom ___________. 
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 
1 der Panzeichenverordnung 1990. Die Festlegung der 
städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

__________, den __________

__________________

Öffentl.best. Verm.-Ing.

Aufstellungsbeschluss 

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan ist gem. § 2 
(1) BauGB durch Beschluss des Rates der Stadt 
Waltrop vom ___________ aufgestellt worden, 
ortsüblich bekanntgemacht worden am ___________.

Waltrop, den __________

__________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Stand

Bearb.

Plangröße

Maßstab 1:500

18.08.2021

DIN A1

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder 
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist 
unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche Ordnungs- 
behörde oder Polizei zu verständigen.

Die Beauftragung operativer Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen muss seitens der Ordnungs- 
behörde rechtzeitig per E-Mail unter Verwendung des Vordrucks AoK (Download im Infocenter von 
KISKaB) an das Postfach kbd-wl@bra.nrw.de verschickt werden. Hinweise zu Standard- 
bearbeitungszeiten entnehmen Sie dem AoK, bei verlängerten Bearbeitungszeiten dem Webauftritt 
der Bezirksregierung Arnsberg z.B. unter http://www.bra.nrw.de/479001.

Bodeneingriffe und Meldepflicht von Bodenfunden
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmale entdeckt werden. Bodeneingriffe sind alle Arten von 
Erdarbeiten, z.B. Abgrabungen, Ausschachtungen, Bohrungen, Ramm- und Spundarbeiten. Boden- 
denkmale können sein: Gegenstände und Bruchstücke von Gegenständen, Reste baulicher Anlagen, 
Hohlräume, Knochen und Knochensplitter, Veränderungen und Verfärbungen der natürlichen Boden- 
beschaffenheit sowie Abdrücke tierischen und pflanzlichen Lebens. 

Die Entdeckung von Bodendenkmalen oder von mutmaßlichen Hinweisen darauf ist gemäß § 15 
Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW) der Stadt Waltrop und der LWL- Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Münster (0251/ 591 8911) unverzüglich anzuzeigen. Die Entdeckungsstätte ist drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

Bodenschutzgesetz
Bei Auffüllung des Oberbodens ist das Bundesbodenschutzgesetz zu beachten. Sollte im Rahmen der 
Baumaßnahme oder bei sonstigen Eingriffen in den Bodenorganoleptische Auffälligkeiten (Geruch, Ver- 
färbung, Fremdmaterial) des Bodens festgestellt werden, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen 
und die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Kreises Recklinghausen schnellstmöglich 
zu informieren, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Generell ist aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes zu beachten, dass einzubringende Böden die 
Vorsorgewerte des Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)  einzuhalten haben.

Bodenumlagerungen im Plangebiet sind zulässig, wenn die entsprechenden Prüfwerte der BBodSchV 
eingehalten werden. Für die Erstellung von durchwurzelbaren Bodenschichten in den nicht versiegelten 
Bereichen ist der § 12 BBodSchV sowie die dazugehörigen DIN- Normen und Arbeitshilfen zu beachten. 

Bergbau
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 102

Bürgerinformationsveranstaltung am 04. Oktober 2021 • Stadt Waltrop

Vorhaben- und Erschließungsplan

Planinhalte

• Bau von drei Mehrfamilienhäusern mit je 
8 Wohneinheiten

• zweigeschossige Baukörper mit 
Staffelgeschoss und Flachdach

• Ausgestaltung der Baukörper mit 
Balkonen in Südausrichtung

• zwei vorgelagerte Garagenhöfe mit  
Garagen, Stellplätzen und Fahrrad- 
stellplätzen

• großflächige Freiflächen mit Spielplätzen

• Anlage eines Pflanzstreifens als Abgren-
zung der Garagen zur Münsterstraße mit 
einer geschlossene Hecke (rd. 1,0 m breit)

II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO

1.1 Allgemeines Wohngebiet
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird als Art der baulichen Nutzung ein 
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Im dem Allgemeinen Wohngebiet sind gemäß § 4 BauNVO 
allgemein zulässig:

- Wohngebäude,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 i.V.m § 1 Abs. 9 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen nicht 
störende Gewerbebetriebe ohne verkehrliche Zuflüsse (Liefer-/ Kundenverkehr) in Räumen bis 20 
m2 Größe allgemein zulässig.

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die der Versorgung des Gebietes 
dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
unzulässig.

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die übrigen Ausnahmen nach § 4 
Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen.

1.2 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. Maß der baulichen Nutzung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21a BauNVO

2.1 Grundflächenzahl
Die zulässige Grundfläche des Allgemeinen Wohngebiets darf durch Grundflächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu 50 
vom Hundert auf das maximale Maß von 0,6 überschritten werden. 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen
Die Höhe der baulichen Anlagen wird entsprechend den Maßen in der Planzeichnung als absolute 
Höhe über Normalhöhennull (NHN) als Höchstmaß festgesetzt. Die Festsetzung der Höhe der 
baulichen Anlagen des Allgemeinen Wohngebietes erfolgt durch die Festlegung einer Gebäude- 
oberkante (GOK) als Maximalmaß. 

Bei Gebäuden mit Flachdächern gilt als Gebäudeoberkante der höchste Punkt der Attika eines 
Baukörpers. Wird keine Attika gebaut, gilt als Gebäudeoberkante die Oberkante des Flachdaches an der 
Schnittstelle der Außenwand mit der Dachhaut.

Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren und sonstige technische Aufbauten (z. B. Schornsteine, 
Antennen) sind auf den Dachflächen zulässig und werden nicht auf die maximal zulässige Gebäude- 
höhe angerechnet. 

3. Stellplätze und Garagen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14, 21a und 23 BauNVO

Stellplätze, Fahrradstellplätze sowie Garagen sind ausschließlich in den dafür zeichnerisch festgesetzten 
Flächen zulässig.

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Je Einzelhaus sind maximal 8 Wohneinheiten zulässig. 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB

5.1 Dachbegrünung
Die Flachdächer der Wohngebäude und der Garagen sind mit einer standortgerechten Vegetation 
mindestens extensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Die Stärke der Vegetationstragschicht 
muss mindestens 10 cm betragen (inkl. Drainschicht). Das Dachbegrünungssubstrat muss der 
FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen (Ausgabe 2008 bzw. 
den entsprechenden Neuauflagen) entsprechen (FLL = Forschungsgesellschaft Landschafts- 
entwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn). Ausnahmen können z.B. für Photovoltaikanlagen zuge- 
lassen werden.

5.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Auf der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen ist eine einreihige, durchgängig geschlossene Hecke zu pflanzen, dauerhaft zu 
erhalten und zu pflegen sowie bei Verlust zu ersetzen.

Eine Pflanzliste wird im weiteren Verfahren ergänzt.

III. GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

1. Materialien und Farben von Fassaden sowie Dächern
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

2. Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen
Nicht überbaubare Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der erforderlichen Zuwegungen und 
Nebenanlagen von Versiegelung freizuhalten mit Vegetation anzulegen und zu begrünen.

Als nicht begrünt im Sinne dieser Festsetzung gelten insbesondere solche Flächen, die als 
Steingärten, bzw. flächige Aufschüttungen oder Auffüllungen mit Sand, Split, Kies, Steinen oder 
vergleichbaren, nicht organischen Materialien ausgefüllt werden. Nicht zulässig sind demnach 
Steingärten, Steinbeete sowie Vergleichbares. Die Anschüttung mit Erde und Mutterboden ist 
zulässig.

IV. HINWEISE

Artenschutz
Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

Altlasten
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

Kampfmittelvorkommen
Die Durchführung aller bodeneingreifenden Baumaßnahmen sollte mit der gebotenen Vorsicht 
erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Sofern der 
Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittel- 
räumdienst zu verständigen. 

Vorhaben- und Erschließungsplan
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Nr. 102 »Memelweg«

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 102 »Memelweg«

Abriss von Gebäuden

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
(gemäß § 9 Abs. 7 BauGB)

 
Bemaßung

7. Festsetzungen auf Grundlage von § 89 BauO NRW

FD Flachdach (mit Angabe der maximalen
Dachneigung, 5°)

8. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

8. Bestandsdarstellungen

Bestandsgebäude

Bestandsnebenanlage

Flurstück

Flurstücksnummer

Bestandshöhen

9. Nutzungsschablone

I. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB i.V.m. mit der BauNVO und der PlanZV

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Maß der baulichen Nutzung
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 BauNVO)

0,4 Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß z.B. 0,4

              II Zahl der Vollgeschosse zwingend

         GOKmax. Gebäudeoberkannte (Höchstmaß)

4. Bauweise, Überbaubare Grundstücksflächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenzen

5. Verkehrsflächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

  p privat

Straßenbegrenzungslinie

6. Sonstige Planzeichen
(gemäß §9 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze
und Garagen (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

            Ga Zweckbestimmung  Garage 

St Zweckbestimmung Stellplatz

FSt Zweckbestimmung Fahrradstellplatz

WA

3 m

Art der bau-
lichen Nutzung

GRZ

Anzahl der
Vollgeschosse

Bauweise

Dachform und 
Dachneigung

Gebäudeoberkannte

1214

71.37

E

RECHTSGRUNDLAGEN
- Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786) 
- Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGB. I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung
- Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) i. d. F. der Bekanntmachung 

vom 21.07.2018 (Artikel 1 des BauModG NRW GV. NRW. S. 421), in der zuletzt geänderten Fassung
- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 

666), in der zuletzt geänderten Fassung
- Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht- Bekanntmachungsverordnung 

(BekanntmVO) - vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.05.2003 (GV. NRW. S. 255), in der 
zuletzt geänderten Fassung

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in der zuletzt 
geänderten Fassung

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), 
in der zuletzt geänderten Fassung
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan

Nr. 102 »Memelweg«

Planübersicht: ohne Maßstab

N

VERFAHRENSVERMERKE

Offenlagebeschluss/ Offenlage

Der Rat der Stadt Waltrop hat am ___________ den 
Entwurf dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
beschossen.
Dieser Planentwurf und die Begründung haben auf 
Grund der Bekanntmachung vom ___________ in der 
Zeit vom ___________ biseinschließlich ___________ 
öffentlich ausgelegen.

Waltrop den __________

__________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Satzungsbeschluss und Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB vom 
___________ sowie der Ort, an dem der vorhaben- 
bezogene Bebauungsplan und die Begründung zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten werden, sind am 
___________ gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ist Kraft getreten. 

Waltrop, den __________

____________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Bestandsangaben

Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem 
Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit wird 
bescheinigt.
Die Planunterlage hat den Stand vom ___________. 
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 
1 der Panzeichenverordnung 1990. Die Festlegung der 
städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

__________, den __________

__________________

Öffentl.best. Verm.-Ing.

Aufstellungsbeschluss 

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan ist gem. § 2 
(1) BauGB durch Beschluss des Rates der Stadt 
Waltrop vom ___________ aufgestellt worden, 
ortsüblich bekanntgemacht worden am ___________.

Waltrop, den __________

__________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Stand

Bearb.

Plangröße

Maßstab 1:500

18.08.2021

DIN A1

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder 
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist 
unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche Ordnungs- 
behörde oder Polizei zu verständigen.

Die Beauftragung operativer Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen muss seitens der Ordnungs- 
behörde rechtzeitig per E-Mail unter Verwendung des Vordrucks AoK (Download im Infocenter von 
KISKaB) an das Postfach kbd-wl@bra.nrw.de verschickt werden. Hinweise zu Standard- 
bearbeitungszeiten entnehmen Sie dem AoK, bei verlängerten Bearbeitungszeiten dem Webauftritt 
der Bezirksregierung Arnsberg z.B. unter http://www.bra.nrw.de/479001.

Bodeneingriffe und Meldepflicht von Bodenfunden
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmale entdeckt werden. Bodeneingriffe sind alle Arten von 
Erdarbeiten, z.B. Abgrabungen, Ausschachtungen, Bohrungen, Ramm- und Spundarbeiten. Boden- 
denkmale können sein: Gegenstände und Bruchstücke von Gegenständen, Reste baulicher Anlagen, 
Hohlräume, Knochen und Knochensplitter, Veränderungen und Verfärbungen der natürlichen Boden- 
beschaffenheit sowie Abdrücke tierischen und pflanzlichen Lebens. 

Die Entdeckung von Bodendenkmalen oder von mutmaßlichen Hinweisen darauf ist gemäß § 15 
Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW) der Stadt Waltrop und der LWL- Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Münster (0251/ 591 8911) unverzüglich anzuzeigen. Die Entdeckungsstätte ist drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

Bodenschutzgesetz
Bei Auffüllung des Oberbodens ist das Bundesbodenschutzgesetz zu beachten. Sollte im Rahmen der 
Baumaßnahme oder bei sonstigen Eingriffen in den Bodenorganoleptische Auffälligkeiten (Geruch, Ver- 
färbung, Fremdmaterial) des Bodens festgestellt werden, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen 
und die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Kreises Recklinghausen schnellstmöglich 
zu informieren, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Generell ist aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes zu beachten, dass einzubringende Böden die 
Vorsorgewerte des Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)  einzuhalten haben.

Bodenumlagerungen im Plangebiet sind zulässig, wenn die entsprechenden Prüfwerte der BBodSchV 
eingehalten werden. Für die Erstellung von durchwurzelbaren Bodenschichten in den nicht versiegelten 
Bereichen ist der § 12 BBodSchV sowie die dazugehörigen DIN- Normen und Arbeitshilfen zu beachten. 

Bergbau
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

Planbearbeitung:

LEGENDE ZUM VORHABEN- UND ERSCHLIEßUNGSPLAN
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 102

Bürgerinformationsveranstaltung am 04. Oktober 2021 • Stadt Waltrop

•  Beitrag zum Klimaschutz u.a. durch:
 • Maßnahme der Innenentwicklung
 • Wiedernutzung bereits z.T. bebauter    
  bzw. versiegelter Flächen
 • Synergieeffekte hinsichtlich der 
  Erschließung sowie der Ver- und 
  Entsorgung
 • Errichtung der Baukörper nach      
  heutigen Energiestandards (EnEv usw.)

a Wiedernutzung von Flächen statt neuer   
 Flächeninanspruchnahme

Vorhaben- und Erschließungsplan
II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO

1.1 Allgemeines Wohngebiet
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird als Art der baulichen Nutzung ein 
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Im dem Allgemeinen Wohngebiet sind gemäß § 4 BauNVO 
allgemein zulässig:

- Wohngebäude,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 i.V.m § 1 Abs. 9 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen nicht 
störende Gewerbebetriebe ohne verkehrliche Zuflüsse (Liefer-/ Kundenverkehr) in Räumen bis 20 
m2 Größe allgemein zulässig.

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die der Versorgung des Gebietes 
dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
unzulässig.

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die übrigen Ausnahmen nach § 4 
Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen.

1.2 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. Maß der baulichen Nutzung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21a BauNVO

2.1 Grundflächenzahl
Die zulässige Grundfläche des Allgemeinen Wohngebiets darf durch Grundflächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu 50 
vom Hundert auf das maximale Maß von 0,6 überschritten werden. 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen
Die Höhe der baulichen Anlagen wird entsprechend den Maßen in der Planzeichnung als absolute 
Höhe über Normalhöhennull (NHN) als Höchstmaß festgesetzt. Die Festsetzung der Höhe der 
baulichen Anlagen des Allgemeinen Wohngebietes erfolgt durch die Festlegung einer Gebäude- 
oberkante (GOK) als Maximalmaß. 

Bei Gebäuden mit Flachdächern gilt als Gebäudeoberkante der höchste Punkt der Attika eines 
Baukörpers. Wird keine Attika gebaut, gilt als Gebäudeoberkante die Oberkante des Flachdaches an der 
Schnittstelle der Außenwand mit der Dachhaut.

Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren und sonstige technische Aufbauten (z. B. Schornsteine, 
Antennen) sind auf den Dachflächen zulässig und werden nicht auf die maximal zulässige Gebäude- 
höhe angerechnet. 

3. Stellplätze und Garagen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14, 21a und 23 BauNVO

Stellplätze, Fahrradstellplätze sowie Garagen sind ausschließlich in den dafür zeichnerisch festgesetzten 
Flächen zulässig.

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Je Einzelhaus sind maximal 8 Wohneinheiten zulässig. 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB

5.1 Dachbegrünung
Die Flachdächer der Wohngebäude und der Garagen sind mit einer standortgerechten Vegetation 
mindestens extensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Die Stärke der Vegetationstragschicht 
muss mindestens 10 cm betragen (inkl. Drainschicht). Das Dachbegrünungssubstrat muss der 
FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen (Ausgabe 2008 bzw. 
den entsprechenden Neuauflagen) entsprechen (FLL = Forschungsgesellschaft Landschafts- 
entwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn). Ausnahmen können z.B. für Photovoltaikanlagen zuge- 
lassen werden.

5.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Auf der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen ist eine einreihige, durchgängig geschlossene Hecke zu pflanzen, dauerhaft zu 
erhalten und zu pflegen sowie bei Verlust zu ersetzen.

Eine Pflanzliste wird im weiteren Verfahren ergänzt.

III. GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

1. Materialien und Farben von Fassaden sowie Dächern
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

2. Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen
Nicht überbaubare Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der erforderlichen Zuwegungen und 
Nebenanlagen von Versiegelung freizuhalten mit Vegetation anzulegen und zu begrünen.

Als nicht begrünt im Sinne dieser Festsetzung gelten insbesondere solche Flächen, die als 
Steingärten, bzw. flächige Aufschüttungen oder Auffüllungen mit Sand, Split, Kies, Steinen oder 
vergleichbaren, nicht organischen Materialien ausgefüllt werden. Nicht zulässig sind demnach 
Steingärten, Steinbeete sowie Vergleichbares. Die Anschüttung mit Erde und Mutterboden ist 
zulässig.

IV. HINWEISE

Artenschutz
Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

Altlasten
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

Kampfmittelvorkommen
Die Durchführung aller bodeneingreifenden Baumaßnahmen sollte mit der gebotenen Vorsicht 
erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Sofern der 
Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittel- 
räumdienst zu verständigen. 

Vorhaben- und Erschließungsplan
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
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Abriss von Gebäuden

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
(gemäß § 9 Abs. 7 BauGB)

 
Bemaßung

7. Festsetzungen auf Grundlage von § 89 BauO NRW

FD Flachdach (mit Angabe der maximalen
Dachneigung, 5°)

8. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

8. Bestandsdarstellungen

Bestandsgebäude

Bestandsnebenanlage

Flurstück

Flurstücksnummer

Bestandshöhen

9. Nutzungsschablone

I. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB i.V.m. mit der BauNVO und der PlanZV

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Maß der baulichen Nutzung
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 BauNVO)

0,4 Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß z.B. 0,4

              II Zahl der Vollgeschosse zwingend

         GOKmax. Gebäudeoberkannte (Höchstmaß)

4. Bauweise, Überbaubare Grundstücksflächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenzen

5. Verkehrsflächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

  p privat

Straßenbegrenzungslinie

6. Sonstige Planzeichen
(gemäß §9 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze
und Garagen (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

            Ga Zweckbestimmung  Garage 

St Zweckbestimmung Stellplatz

FSt Zweckbestimmung Fahrradstellplatz

WA

3 m

Art der bau-
lichen Nutzung

GRZ

Anzahl der
Vollgeschosse

Bauweise

Dachform und 
Dachneigung

Gebäudeoberkannte

1214

71.37

E

RECHTSGRUNDLAGEN
- Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786) 
- Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGB. I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung
- Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) i. d. F. der Bekanntmachung 

vom 21.07.2018 (Artikel 1 des BauModG NRW GV. NRW. S. 421), in der zuletzt geänderten Fassung
- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 

666), in der zuletzt geänderten Fassung
- Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht- Bekanntmachungsverordnung 

(BekanntmVO) - vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.05.2003 (GV. NRW. S. 255), in der 
zuletzt geänderten Fassung

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in der zuletzt 
geänderten Fassung

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), 
in der zuletzt geänderten Fassung
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Planübersicht: ohne Maßstab
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VERFAHRENSVERMERKE

Offenlagebeschluss/ Offenlage

Der Rat der Stadt Waltrop hat am ___________ den 
Entwurf dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
beschossen.
Dieser Planentwurf und die Begründung haben auf 
Grund der Bekanntmachung vom ___________ in der 
Zeit vom ___________ biseinschließlich ___________ 
öffentlich ausgelegen.

Waltrop den __________

__________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Satzungsbeschluss und Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB vom 
___________ sowie der Ort, an dem der vorhaben- 
bezogene Bebauungsplan und die Begründung zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten werden, sind am 
___________ gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ist Kraft getreten. 

Waltrop, den __________

____________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Bestandsangaben

Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem 
Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit wird 
bescheinigt.
Die Planunterlage hat den Stand vom ___________. 
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 
1 der Panzeichenverordnung 1990. Die Festlegung der 
städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

__________, den __________

__________________

Öffentl.best. Verm.-Ing.

Aufstellungsbeschluss 

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan ist gem. § 2 
(1) BauGB durch Beschluss des Rates der Stadt 
Waltrop vom ___________ aufgestellt worden, 
ortsüblich bekanntgemacht worden am ___________.

Waltrop, den __________

__________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Stand

Bearb.

Plangröße

Maßstab 1:500

18.08.2021

DIN A1

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder 
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist 
unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche Ordnungs- 
behörde oder Polizei zu verständigen.

Die Beauftragung operativer Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen muss seitens der Ordnungs- 
behörde rechtzeitig per E-Mail unter Verwendung des Vordrucks AoK (Download im Infocenter von 
KISKaB) an das Postfach kbd-wl@bra.nrw.de verschickt werden. Hinweise zu Standard- 
bearbeitungszeiten entnehmen Sie dem AoK, bei verlängerten Bearbeitungszeiten dem Webauftritt 
der Bezirksregierung Arnsberg z.B. unter http://www.bra.nrw.de/479001.

Bodeneingriffe und Meldepflicht von Bodenfunden
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmale entdeckt werden. Bodeneingriffe sind alle Arten von 
Erdarbeiten, z.B. Abgrabungen, Ausschachtungen, Bohrungen, Ramm- und Spundarbeiten. Boden- 
denkmale können sein: Gegenstände und Bruchstücke von Gegenständen, Reste baulicher Anlagen, 
Hohlräume, Knochen und Knochensplitter, Veränderungen und Verfärbungen der natürlichen Boden- 
beschaffenheit sowie Abdrücke tierischen und pflanzlichen Lebens. 

Die Entdeckung von Bodendenkmalen oder von mutmaßlichen Hinweisen darauf ist gemäß § 15 
Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW) der Stadt Waltrop und der LWL- Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Münster (0251/ 591 8911) unverzüglich anzuzeigen. Die Entdeckungsstätte ist drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

Bodenschutzgesetz
Bei Auffüllung des Oberbodens ist das Bundesbodenschutzgesetz zu beachten. Sollte im Rahmen der 
Baumaßnahme oder bei sonstigen Eingriffen in den Bodenorganoleptische Auffälligkeiten (Geruch, Ver- 
färbung, Fremdmaterial) des Bodens festgestellt werden, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen 
und die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Kreises Recklinghausen schnellstmöglich 
zu informieren, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Generell ist aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes zu beachten, dass einzubringende Böden die 
Vorsorgewerte des Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)  einzuhalten haben.

Bodenumlagerungen im Plangebiet sind zulässig, wenn die entsprechenden Prüfwerte der BBodSchV 
eingehalten werden. Für die Erstellung von durchwurzelbaren Bodenschichten in den nicht versiegelten 
Bereichen ist der § 12 BBodSchV sowie die dazugehörigen DIN- Normen und Arbeitshilfen zu beachten. 

Bergbau
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 102

Bürgerinformationsveranstaltung am 04. Oktober 2021 • Stadt Waltrop

Vorhabenbezogener Bebauungsplan • Festsetzung eines allgemeinen 
Wohngebietes nach § 4 BauNVO

zulässig sind:
• Wohngebäude
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, 

gesundheitliche und sportliche Zwecke
• nicht störende Gewerbebetriebe ohne 

verkehrliche Zuflüsse (Liefer-/ Kunden- 
verkehr) in Räumen bis 20 m2 Größe

unzulässig sind:
• die der Versorgung des Gebietes dienenden 

Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
sowie nicht störende Handwerksbetriebe 

• die übrigen Ausnahmen nach§ 4 Abs. 3 
BauNVO

II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO

1.1 Allgemeines Wohngebiet
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird als Art der baulichen Nutzung ein 
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Im dem Allgemeinen Wohngebiet sind gemäß § 4 BauNVO 
allgemein zulässig:

- Wohngebäude,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 i.V.m § 1 Abs. 9 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen nicht 
störende Gewerbebetriebe ohne verkehrliche Zuflüsse (Liefer-/ Kundenverkehr) in Räumen bis 20 
m2 Größe allgemein zulässig.

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die der Versorgung des Gebietes 
dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
unzulässig.

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die übrigen Ausnahmen nach § 4 
Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen.

1.2 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. Maß der baulichen Nutzung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21a BauNVO

2.1 Grundflächenzahl
Die zulässige Grundfläche des Allgemeinen Wohngebiets darf durch Grundflächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu 50 
vom Hundert auf das maximale Maß von 0,6 überschritten werden. 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen
Die Höhe der baulichen Anlagen wird entsprechend den Maßen in der Planzeichnung als absolute 
Höhe über Normalhöhennull (NHN) als Höchstmaß festgesetzt. Die Festsetzung der Höhe der 
baulichen Anlagen des Allgemeinen Wohngebietes erfolgt durch die Festlegung einer Gebäude- 
oberkante (GOK) als Maximalmaß. 

Bei Gebäuden mit Flachdächern gilt als Gebäudeoberkante der höchste Punkt der Attika eines 
Baukörpers. Wird keine Attika gebaut, gilt als Gebäudeoberkante die Oberkante des Flachdaches an der 
Schnittstelle der Außenwand mit der Dachhaut.

Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren und sonstige technische Aufbauten (z. B. Schornsteine, 
Antennen) sind auf den Dachflächen zulässig und werden nicht auf die maximal zulässige Gebäude- 
höhe angerechnet. 

3. Stellplätze und Garagen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14, 21a und 23 BauNVO

Stellplätze, Fahrradstellplätze sowie Garagen sind ausschließlich in den dafür zeichnerisch festgesetzten 
Flächen zulässig.

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Je Einzelhaus sind maximal 8 Wohneinheiten zulässig. 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB

5.1 Dachbegrünung
Die Flachdächer der Wohngebäude und der Garagen sind mit einer standortgerechten Vegetation 
mindestens extensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Die Stärke der Vegetationstragschicht 
muss mindestens 10 cm betragen (inkl. Drainschicht). Das Dachbegrünungssubstrat muss der 
FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen (Ausgabe 2008 bzw. 
den entsprechenden Neuauflagen) entsprechen (FLL = Forschungsgesellschaft Landschafts- 
entwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn). Ausnahmen können z.B. für Photovoltaikanlagen zuge- 
lassen werden.

5.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Auf der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen ist eine einreihige, durchgängig geschlossene Hecke zu pflanzen, dauerhaft zu 
erhalten und zu pflegen sowie bei Verlust zu ersetzen.

Eine Pflanzliste wird im weiteren Verfahren ergänzt.

III. GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

1. Materialien und Farben von Fassaden sowie Dächern
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

2. Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen
Nicht überbaubare Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der erforderlichen Zuwegungen und 
Nebenanlagen von Versiegelung freizuhalten mit Vegetation anzulegen und zu begrünen.

Als nicht begrünt im Sinne dieser Festsetzung gelten insbesondere solche Flächen, die als 
Steingärten, bzw. flächige Aufschüttungen oder Auffüllungen mit Sand, Split, Kies, Steinen oder 
vergleichbaren, nicht organischen Materialien ausgefüllt werden. Nicht zulässig sind demnach 
Steingärten, Steinbeete sowie Vergleichbares. Die Anschüttung mit Erde und Mutterboden ist 
zulässig.

IV. HINWEISE

Artenschutz
Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

Altlasten
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

Kampfmittelvorkommen
Die Durchführung aller bodeneingreifenden Baumaßnahmen sollte mit der gebotenen Vorsicht 
erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Sofern der 
Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittel- 
räumdienst zu verständigen. 

Vorhaben- und Erschließungsplan
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan
Nr. 102 »Memelweg«
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I. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB i.V.m. mit der BauNVO und der PlanZV

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Maß der baulichen Nutzung
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 BauNVO)

0,4 Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß z.B. 0,4

              II Zahl der Vollgeschosse zwingend

         GOKmax. Gebäudeoberkannte (Höchstmaß)

4. Bauweise, Überbaubare Grundstücksflächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenzen

5. Verkehrsflächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
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6. Sonstige Planzeichen
(gemäß §9 BauGB)
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666), in der zuletzt geänderten Fassung
- Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht- Bekanntmachungsverordnung 

(BekanntmVO) - vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.05.2003 (GV. NRW. S. 255), in der 
zuletzt geänderten Fassung

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in der zuletzt 
geänderten Fassung

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), 
in der zuletzt geänderten Fassung
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Nr. 102 »Memelweg«

Planübersicht: ohne Maßstab

N

VERFAHRENSVERMERKE

Offenlagebeschluss/ Offenlage

Der Rat der Stadt Waltrop hat am ___________ den 
Entwurf dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
beschossen.
Dieser Planentwurf und die Begründung haben auf 
Grund der Bekanntmachung vom ___________ in der 
Zeit vom ___________ biseinschließlich ___________ 
öffentlich ausgelegen.

Waltrop den __________

__________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Satzungsbeschluss und Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB vom 
___________ sowie der Ort, an dem der vorhaben- 
bezogene Bebauungsplan und die Begründung zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten werden, sind am 
___________ gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ist Kraft getreten. 

Waltrop, den __________

____________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Bestandsangaben

Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem 
Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit wird 
bescheinigt.
Die Planunterlage hat den Stand vom ___________. 
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 
1 der Panzeichenverordnung 1990. Die Festlegung der 
städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

__________, den __________

__________________

Öffentl.best. Verm.-Ing.

Aufstellungsbeschluss 

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan ist gem. § 2 
(1) BauGB durch Beschluss des Rates der Stadt 
Waltrop vom ___________ aufgestellt worden, 
ortsüblich bekanntgemacht worden am ___________.

Waltrop, den __________

__________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Stand

Bearb.

Plangröße

Maßstab 1:500

18.08.2021

DIN A1

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder 
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist 
unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche Ordnungs- 
behörde oder Polizei zu verständigen.

Die Beauftragung operativer Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen muss seitens der Ordnungs- 
behörde rechtzeitig per E-Mail unter Verwendung des Vordrucks AoK (Download im Infocenter von 
KISKaB) an das Postfach kbd-wl@bra.nrw.de verschickt werden. Hinweise zu Standard- 
bearbeitungszeiten entnehmen Sie dem AoK, bei verlängerten Bearbeitungszeiten dem Webauftritt 
der Bezirksregierung Arnsberg z.B. unter http://www.bra.nrw.de/479001.

Bodeneingriffe und Meldepflicht von Bodenfunden
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmale entdeckt werden. Bodeneingriffe sind alle Arten von 
Erdarbeiten, z.B. Abgrabungen, Ausschachtungen, Bohrungen, Ramm- und Spundarbeiten. Boden- 
denkmale können sein: Gegenstände und Bruchstücke von Gegenständen, Reste baulicher Anlagen, 
Hohlräume, Knochen und Knochensplitter, Veränderungen und Verfärbungen der natürlichen Boden- 
beschaffenheit sowie Abdrücke tierischen und pflanzlichen Lebens. 

Die Entdeckung von Bodendenkmalen oder von mutmaßlichen Hinweisen darauf ist gemäß § 15 
Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW) der Stadt Waltrop und der LWL- Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Münster (0251/ 591 8911) unverzüglich anzuzeigen. Die Entdeckungsstätte ist drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

Bodenschutzgesetz
Bei Auffüllung des Oberbodens ist das Bundesbodenschutzgesetz zu beachten. Sollte im Rahmen der 
Baumaßnahme oder bei sonstigen Eingriffen in den Bodenorganoleptische Auffälligkeiten (Geruch, Ver- 
färbung, Fremdmaterial) des Bodens festgestellt werden, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen 
und die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Kreises Recklinghausen schnellstmöglich 
zu informieren, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Generell ist aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes zu beachten, dass einzubringende Böden die 
Vorsorgewerte des Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)  einzuhalten haben.

Bodenumlagerungen im Plangebiet sind zulässig, wenn die entsprechenden Prüfwerte der BBodSchV 
eingehalten werden. Für die Erstellung von durchwurzelbaren Bodenschichten in den nicht versiegelten 
Bereichen ist der § 12 BBodSchV sowie die dazugehörigen DIN- Normen und Arbeitshilfen zu beachten. 

Bergbau
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 102

Bürgerinformationsveranstaltung am 04. Oktober 2021 • Stadt Waltrop

Vorhabenbezogener Bebauungsplan • GRZ 0,4 - Überschreitung bis max. 0,6
• maximale Gebäudehöhe 9,20 m ab 

Geländeoberfläche
• zwingend zwei Vollgeschosse
• offene Bauweise

• Stellplätze, Fahrradstellplätze sowie
  Garagen nur in zeichnerisch festgesetzten     
  Flächen zulässig

• je Einzelhaus maximal 8 Wohneinheiten

• Flachdächer (Wohngebäude und Garagen) 
sind mindestens extensiv zu begrünen

• Anpflanzungsbereich: einreihige, 
durchgängig geschlossene Hecke

II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO

1.1 Allgemeines Wohngebiet
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird als Art der baulichen Nutzung ein 
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Im dem Allgemeinen Wohngebiet sind gemäß § 4 BauNVO 
allgemein zulässig:

- Wohngebäude,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 i.V.m § 1 Abs. 9 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen nicht 
störende Gewerbebetriebe ohne verkehrliche Zuflüsse (Liefer-/ Kundenverkehr) in Räumen bis 20 
m2 Größe allgemein zulässig.

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die der Versorgung des Gebietes 
dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
unzulässig.

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die übrigen Ausnahmen nach § 4 
Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen.

1.2 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. Maß der baulichen Nutzung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21a BauNVO

2.1 Grundflächenzahl
Die zulässige Grundfläche des Allgemeinen Wohngebiets darf durch Grundflächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu 50 
vom Hundert auf das maximale Maß von 0,6 überschritten werden. 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen
Die Höhe der baulichen Anlagen wird entsprechend den Maßen in der Planzeichnung als absolute 
Höhe über Normalhöhennull (NHN) als Höchstmaß festgesetzt. Die Festsetzung der Höhe der 
baulichen Anlagen des Allgemeinen Wohngebietes erfolgt durch die Festlegung einer Gebäude- 
oberkante (GOK) als Maximalmaß. 

Bei Gebäuden mit Flachdächern gilt als Gebäudeoberkante der höchste Punkt der Attika eines 
Baukörpers. Wird keine Attika gebaut, gilt als Gebäudeoberkante die Oberkante des Flachdaches an der 
Schnittstelle der Außenwand mit der Dachhaut.

Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren und sonstige technische Aufbauten (z. B. Schornsteine, 
Antennen) sind auf den Dachflächen zulässig und werden nicht auf die maximal zulässige Gebäude- 
höhe angerechnet. 

3. Stellplätze und Garagen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14, 21a und 23 BauNVO

Stellplätze, Fahrradstellplätze sowie Garagen sind ausschließlich in den dafür zeichnerisch festgesetzten 
Flächen zulässig.

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Je Einzelhaus sind maximal 8 Wohneinheiten zulässig. 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB

5.1 Dachbegrünung
Die Flachdächer der Wohngebäude und der Garagen sind mit einer standortgerechten Vegetation 
mindestens extensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Die Stärke der Vegetationstragschicht 
muss mindestens 10 cm betragen (inkl. Drainschicht). Das Dachbegrünungssubstrat muss der 
FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen (Ausgabe 2008 bzw. 
den entsprechenden Neuauflagen) entsprechen (FLL = Forschungsgesellschaft Landschafts- 
entwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn). Ausnahmen können z.B. für Photovoltaikanlagen zuge- 
lassen werden.

5.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Auf der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen ist eine einreihige, durchgängig geschlossene Hecke zu pflanzen, dauerhaft zu 
erhalten und zu pflegen sowie bei Verlust zu ersetzen.

Eine Pflanzliste wird im weiteren Verfahren ergänzt.

III. GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

1. Materialien und Farben von Fassaden sowie Dächern
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

2. Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen
Nicht überbaubare Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der erforderlichen Zuwegungen und 
Nebenanlagen von Versiegelung freizuhalten mit Vegetation anzulegen und zu begrünen.

Als nicht begrünt im Sinne dieser Festsetzung gelten insbesondere solche Flächen, die als 
Steingärten, bzw. flächige Aufschüttungen oder Auffüllungen mit Sand, Split, Kies, Steinen oder 
vergleichbaren, nicht organischen Materialien ausgefüllt werden. Nicht zulässig sind demnach 
Steingärten, Steinbeete sowie Vergleichbares. Die Anschüttung mit Erde und Mutterboden ist 
zulässig.

IV. HINWEISE

Artenschutz
Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

Altlasten
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

Kampfmittelvorkommen
Die Durchführung aller bodeneingreifenden Baumaßnahmen sollte mit der gebotenen Vorsicht 
erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Sofern der 
Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittel- 
räumdienst zu verständigen. 

Vorhaben- und Erschließungsplan
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

Nr. 102 »Memelweg«

Vorhabenbezogener Bebauungsplan
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Abriss von Gebäuden

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
(gemäß § 9 Abs. 7 BauGB)

 
Bemaßung

7. Festsetzungen auf Grundlage von § 89 BauO NRW

FD Flachdach (mit Angabe der maximalen
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VERFAHRENSVERMERKE

Offenlagebeschluss/ Offenlage

Der Rat der Stadt Waltrop hat am ___________ den 
Entwurf dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
beschossen.
Dieser Planentwurf und die Begründung haben auf 
Grund der Bekanntmachung vom ___________ in der 
Zeit vom ___________ biseinschließlich ___________ 
öffentlich ausgelegen.

Waltrop den __________

__________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Satzungsbeschluss und Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB vom 
___________ sowie der Ort, an dem der vorhaben- 
bezogene Bebauungsplan und die Begründung zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten werden, sind am 
___________ gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ist Kraft getreten. 

Waltrop, den __________

____________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Bestandsangaben

Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem 
Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit wird 
bescheinigt.
Die Planunterlage hat den Stand vom ___________. 
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 
1 der Panzeichenverordnung 1990. Die Festlegung der 
städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

__________, den __________

__________________

Öffentl.best. Verm.-Ing.

Aufstellungsbeschluss 

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan ist gem. § 2 
(1) BauGB durch Beschluss des Rates der Stadt 
Waltrop vom ___________ aufgestellt worden, 
ortsüblich bekanntgemacht worden am ___________.

Waltrop, den __________

__________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Stand

Bearb.

Plangröße

Maßstab 1:500

18.08.2021

DIN A1

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder 
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist 
unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche Ordnungs- 
behörde oder Polizei zu verständigen.

Die Beauftragung operativer Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen muss seitens der Ordnungs- 
behörde rechtzeitig per E-Mail unter Verwendung des Vordrucks AoK (Download im Infocenter von 
KISKaB) an das Postfach kbd-wl@bra.nrw.de verschickt werden. Hinweise zu Standard- 
bearbeitungszeiten entnehmen Sie dem AoK, bei verlängerten Bearbeitungszeiten dem Webauftritt 
der Bezirksregierung Arnsberg z.B. unter http://www.bra.nrw.de/479001.

Bodeneingriffe und Meldepflicht von Bodenfunden
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmale entdeckt werden. Bodeneingriffe sind alle Arten von 
Erdarbeiten, z.B. Abgrabungen, Ausschachtungen, Bohrungen, Ramm- und Spundarbeiten. Boden- 
denkmale können sein: Gegenstände und Bruchstücke von Gegenständen, Reste baulicher Anlagen, 
Hohlräume, Knochen und Knochensplitter, Veränderungen und Verfärbungen der natürlichen Boden- 
beschaffenheit sowie Abdrücke tierischen und pflanzlichen Lebens. 

Die Entdeckung von Bodendenkmalen oder von mutmaßlichen Hinweisen darauf ist gemäß § 15 
Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW) der Stadt Waltrop und der LWL- Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Münster (0251/ 591 8911) unverzüglich anzuzeigen. Die Entdeckungsstätte ist drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

Bodenschutzgesetz
Bei Auffüllung des Oberbodens ist das Bundesbodenschutzgesetz zu beachten. Sollte im Rahmen der 
Baumaßnahme oder bei sonstigen Eingriffen in den Bodenorganoleptische Auffälligkeiten (Geruch, Ver- 
färbung, Fremdmaterial) des Bodens festgestellt werden, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen 
und die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Kreises Recklinghausen schnellstmöglich 
zu informieren, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Generell ist aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes zu beachten, dass einzubringende Böden die 
Vorsorgewerte des Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)  einzuhalten haben.

Bodenumlagerungen im Plangebiet sind zulässig, wenn die entsprechenden Prüfwerte der BBodSchV 
eingehalten werden. Für die Erstellung von durchwurzelbaren Bodenschichten in den nicht versiegelten 
Bereichen ist der § 12 BBodSchV sowie die dazugehörigen DIN- Normen und Arbeitshilfen zu beachten. 

Bergbau
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 102

Bürgerinformationsveranstaltung am 04. Oktober 2021 • Stadt Waltrop

Vorhabenbezogener Bebauungsplan • nicht überbaubare Grundstücksflächen 
sind mit Ausnahme der erforderlichen 
Zuwegungen und Nebenanlagen von 
Versiegelung freizuhalten mit Vegetation 
anzulegen und zu begrünen

• Aufnahme von Hinweisen 
  z.B. Artenschutz, Altlasten, Kampfmittel-  
  vorkommen, Bodeneingriffe, Bodenfunde,    
  Bodenschutzgesetz und Bergbau (werden  

  z.T. im weiteren Verfahren ergänzt)

II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB in Verbindung mit der BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO

1.1 Allgemeines Wohngebiet
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird als Art der baulichen Nutzung ein 
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Im dem Allgemeinen Wohngebiet sind gemäß § 4 BauNVO 
allgemein zulässig:

- Wohngebäude,
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 2 i.V.m § 1 Abs. 9 BauNVO sind die ausnahmsweise zulässigen nicht 
störende Gewerbebetriebe ohne verkehrliche Zuflüsse (Liefer-/ Kundenverkehr) in Räumen bis 20 
m2 Größe allgemein zulässig.

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die der Versorgung des Gebietes 
dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe 
unzulässig.

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind in dem Allgemeinen Wohngebiet die übrigen Ausnahmen nach § 4 
Abs. 3 BauNVO ausgeschlossen.

1.2 Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren 
Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. Maß der baulichen Nutzung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 21a BauNVO

2.1 Grundflächenzahl
Die zulässige Grundfläche des Allgemeinen Wohngebiets darf durch Grundflächen von Garagen 
und Stellplätzen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO bis zu 50 
vom Hundert auf das maximale Maß von 0,6 überschritten werden. 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen
Die Höhe der baulichen Anlagen wird entsprechend den Maßen in der Planzeichnung als absolute 
Höhe über Normalhöhennull (NHN) als Höchstmaß festgesetzt. Die Festsetzung der Höhe der 
baulichen Anlagen des Allgemeinen Wohngebietes erfolgt durch die Festlegung einer Gebäude- 
oberkante (GOK) als Maximalmaß. 

Bei Gebäuden mit Flachdächern gilt als Gebäudeoberkante der höchste Punkt der Attika eines 
Baukörpers. Wird keine Attika gebaut, gilt als Gebäudeoberkante die Oberkante des Flachdaches an der 
Schnittstelle der Außenwand mit der Dachhaut.

Photovoltaikanlagen, Sonnenkollektoren und sonstige technische Aufbauten (z. B. Schornsteine, 
Antennen) sind auf den Dachflächen zulässig und werden nicht auf die maximal zulässige Gebäude- 
höhe angerechnet. 

3. Stellplätze und Garagen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12, 14, 21a und 23 BauNVO

Stellplätze, Fahrradstellplätze sowie Garagen sind ausschließlich in den dafür zeichnerisch festgesetzten 
Flächen zulässig.

4. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Je Einzelhaus sind maximal 8 Wohneinheiten zulässig. 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB

5.1 Dachbegrünung
Die Flachdächer der Wohngebäude und der Garagen sind mit einer standortgerechten Vegetation 
mindestens extensiv zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Die Stärke der Vegetationstragschicht 
muss mindestens 10 cm betragen (inkl. Drainschicht). Das Dachbegrünungssubstrat muss der 
FLL-Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen (Ausgabe 2008 bzw. 
den entsprechenden Neuauflagen) entsprechen (FLL = Forschungsgesellschaft Landschafts- 
entwicklung Landschaftsbau e.V., Bonn). Ausnahmen können z.B. für Photovoltaikanlagen zuge- 
lassen werden.

5.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
Auf der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen ist eine einreihige, durchgängig geschlossene Hecke zu pflanzen, dauerhaft zu 
erhalten und zu pflegen sowie bei Verlust zu ersetzen.

Eine Pflanzliste wird im weiteren Verfahren ergänzt.

III. GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 89 BauO NRW i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB

1. Materialien und Farben von Fassaden sowie Dächern
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

2. Gestaltung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen
Nicht überbaubare Grundstücksflächen sind mit Ausnahme der erforderlichen Zuwegungen und 
Nebenanlagen von Versiegelung freizuhalten mit Vegetation anzulegen und zu begrünen.

Als nicht begrünt im Sinne dieser Festsetzung gelten insbesondere solche Flächen, die als 
Steingärten, bzw. flächige Aufschüttungen oder Auffüllungen mit Sand, Split, Kies, Steinen oder 
vergleichbaren, nicht organischen Materialien ausgefüllt werden. Nicht zulässig sind demnach 
Steingärten, Steinbeete sowie Vergleichbares. Die Anschüttung mit Erde und Mutterboden ist 
zulässig.

IV. HINWEISE

Artenschutz
Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

Altlasten
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.

Kampfmittelvorkommen
Die Durchführung aller bodeneingreifenden Baumaßnahmen sollte mit der gebotenen Vorsicht 
erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Sofern der 
Verdacht auf Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittel- 
räumdienst zu verständigen. 
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Abriss von Gebäuden

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
(gemäß § 9 Abs. 7 BauGB)

 
Bemaßung

7. Festsetzungen auf Grundlage von § 89 BauO NRW

FD Flachdach (mit Angabe der maximalen
Dachneigung, 5°)

8. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

8. Bestandsdarstellungen

Bestandsgebäude

Bestandsnebenanlage

Flurstück

Flurstücksnummer

Bestandshöhen

9. Nutzungsschablone

I. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
gemäß § 9 BauGB i.V.m. mit der BauNVO und der PlanZV

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Maß der baulichen Nutzung
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 bis 19 BauNVO)

0,4 Grundflächenzahl (GRZ) als Höchstmaß z.B. 0,4

              II Zahl der Vollgeschosse zwingend

         GOKmax. Gebäudeoberkannte (Höchstmaß)

4. Bauweise, Überbaubare Grundstücksflächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässig

Baugrenzen

5. Verkehrsflächen
(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

  p privat

Straßenbegrenzungslinie

6. Sonstige Planzeichen
(gemäß §9 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Stellplätze
und Garagen (gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

            Ga Zweckbestimmung  Garage 

St Zweckbestimmung Stellplatz

FSt Zweckbestimmung Fahrradstellplatz

WA

3 m

Art der bau-
lichen Nutzung

GRZ

Anzahl der
Vollgeschosse

Bauweise

Dachform und 
Dachneigung

Gebäudeoberkannte

1214

71.37

E

RECHTSGRUNDLAGEN
- Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), in der zuletzt geänderten Fassung
- Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786) 
- Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGB. I S. 58), in der zuletzt geänderten Fassung
- Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung 2018 - (BauO NRW 2018) i. d. F. der Bekanntmachung 

vom 21.07.2018 (Artikel 1 des BauModG NRW GV. NRW. S. 421), in der zuletzt geänderten Fassung
- Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 

666), in der zuletzt geänderten Fassung
- Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht- Bekanntmachungsverordnung 

(BekanntmVO) - vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.05.2003 (GV. NRW. S. 255), in der 
zuletzt geänderten Fassung

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in der zuletzt 
geänderten Fassung

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), 
in der zuletzt geänderten Fassung
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Planübersicht: ohne Maßstab

N

VERFAHRENSVERMERKE

Offenlagebeschluss/ Offenlage

Der Rat der Stadt Waltrop hat am ___________ den 
Entwurf dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB 
beschossen.
Dieser Planentwurf und die Begründung haben auf 
Grund der Bekanntmachung vom ___________ in der 
Zeit vom ___________ biseinschließlich ___________ 
öffentlich ausgelegen.

Waltrop den __________

__________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Satzungsbeschluss und Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB vom 
___________ sowie der Ort, an dem der vorhaben- 
bezogene Bebauungsplan und die Begründung zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten werden, sind am 
___________ gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ist Kraft getreten. 

Waltrop, den __________

____________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Bestandsangaben

Die Übereinstimmung der Bestandsangaben mit dem 
Liegenschaftskataster und der Örtlichkeit wird 
bescheinigt.
Die Planunterlage hat den Stand vom ___________. 
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 
1 der Panzeichenverordnung 1990. Die Festlegung der 
städtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.

__________, den __________

__________________

Öffentl.best. Verm.-Ing.

Aufstellungsbeschluss 

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan ist gem. § 2 
(1) BauGB durch Beschluss des Rates der Stadt 
Waltrop vom ___________ aufgestellt worden, 
ortsüblich bekanntgemacht worden am ___________.

Waltrop, den __________

__________________

Mittelbach
(Bürgermeister)

Stand

Bearb.

Plangröße

Maßstab 1:500

18.08.2021

DIN A1

Ist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub außergewöhnlich verfärbt oder 
werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und es ist 
unverzüglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst Westfalen-Lippe durch die örtliche Ordnungs- 
behörde oder Polizei zu verständigen.

Die Beauftragung operativer Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen muss seitens der Ordnungs- 
behörde rechtzeitig per E-Mail unter Verwendung des Vordrucks AoK (Download im Infocenter von 
KISKaB) an das Postfach kbd-wl@bra.nrw.de verschickt werden. Hinweise zu Standard- 
bearbeitungszeiten entnehmen Sie dem AoK, bei verlängerten Bearbeitungszeiten dem Webauftritt 
der Bezirksregierung Arnsberg z.B. unter http://www.bra.nrw.de/479001.

Bodeneingriffe und Meldepflicht von Bodenfunden
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmale entdeckt werden. Bodeneingriffe sind alle Arten von 
Erdarbeiten, z.B. Abgrabungen, Ausschachtungen, Bohrungen, Ramm- und Spundarbeiten. Boden- 
denkmale können sein: Gegenstände und Bruchstücke von Gegenständen, Reste baulicher Anlagen, 
Hohlräume, Knochen und Knochensplitter, Veränderungen und Verfärbungen der natürlichen Boden- 
beschaffenheit sowie Abdrücke tierischen und pflanzlichen Lebens. 

Die Entdeckung von Bodendenkmalen oder von mutmaßlichen Hinweisen darauf ist gemäß § 15 
Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW) der Stadt Waltrop und der LWL- Archäologie für Westfalen, 
Außenstelle Münster (0251/ 591 8911) unverzüglich anzuzeigen. Die Entdeckungsstätte ist drei 
Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten.

Bodenschutzgesetz
Bei Auffüllung des Oberbodens ist das Bundesbodenschutzgesetz zu beachten. Sollte im Rahmen der 
Baumaßnahme oder bei sonstigen Eingriffen in den Bodenorganoleptische Auffälligkeiten (Geruch, Ver- 
färbung, Fremdmaterial) des Bodens festgestellt werden, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen 
und die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde des Kreises Recklinghausen schnellstmöglich 
zu informieren, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Generell ist aus Sicht des vorsorgenden Bodenschutzes zu beachten, dass einzubringende Böden die 
Vorsorgewerte des Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)  einzuhalten haben.

Bodenumlagerungen im Plangebiet sind zulässig, wenn die entsprechenden Prüfwerte der BBodSchV 
eingehalten werden. Für die Erstellung von durchwurzelbaren Bodenschichten in den nicht versiegelten 
Bereichen ist der § 12 BBodSchV sowie die dazugehörigen DIN- Normen und Arbeitshilfen zu beachten. 

Bergbau
Wird im weiteren Verfahren ergänzt.
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Bürgerinformationsveranstaltung am 04. Oktober 2021 • Stadt Waltrop

Fachgutachten und 

Fachuntersuchungen
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 102

Bürgerinformationsveranstaltung am 04. Oktober 2021 • Stadt Waltrop

Fachgutachten und Fachuntersuchungen

Artenschutz
•  Prüfung, ob durch das Bauvorhaben artenschutzrechtliche Konflikte ausgelöst werden
•  Empfehlungen zur Berücksichtigung der Artenschutzbelange im Bebauungsplan

Ein Artenschutzgutachten befindet sich in Arbeit

Ergebnis
	a wird im weiteren Verfahren ergänzt
	a	aufgrund der integrierten Lage des Plangebietes, der Vornutzung sowie der Größe ist 
  davon auszugehen, dass keine artenschutzrechtliche Konflikte ausgelöst werden
	a	Beachtung vorsorglicher Hinweise (z.B. Bauzeitenregelung) sinnvoll
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 102

Bürgerinformationsveranstaltung am 04. Oktober 2021 • Stadt Waltrop

Schall
•  Prüfung der wechselseitigen Auswirkungen des Bauvorhabens auf dessen Umfeld sowie des  

 Umfelds auf das geplante Vorhaben
•  Empfehlungen zur Berücksichtigung der schallbezogenen Belange im Bebauungsplan

Ein Schallgutachten befindet sich in Arbeit

Ergebnis
a	wird im weiteren Verfahren ergänzt
a Lärmemissionen, die zu einer Beeinträchtigung des Immissionsschutzes der
 Nachbarbebauung führen könnten, gehen von dem Vorhaben nicht aus
 Es ist davon auszugehen, dass unter Berücksichtigung der genannten Hinweise (werden
 im weiteren Verfahren ergänzt) keine immissionsschutzrechtlichen Konflikte ausgelöst
 werden

darüber hinaus: Umweltbelange
•  Verfahren gemäß Vorgaben des § 13a BauGB, d.h. keine erheblichen Auswirkungen
a	Abhandlung der Umweltbelange im Rahmen der Begründung zum Bebauungsplan

Fachgutachten und Fachuntersuchungen
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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